
• Bundesnetzagentur 

Aktenzeichen: BK9-09/1003-E11 

- für die Landesregulierungsbehörde ­

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr.1 , § 4 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV 

wegen Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungs­

faktorantrages 

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

in Wahrnehmung ·der Aufgaben für das Land Niedersachsen/, 

durch den Vorsitzenden Helmut Fuß, 

den Beisitzer Dr. Jörg Mallossek 

und den Beisitzer Roland Naas, 

gegenüber der Energieversorgung Emsbüren GmbH, Quendorfer Str. 34, 48465 Schüttorf, 

gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführung 

- Antragstellerin ­

am 10.04.2013 beschlossen: 



- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

1.) Der Beschluss vom 10.11.2010, unter dem Aktenzeichen BK9-09/1003-E10, wird 

hinsichtlich der Werte zur Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen auf 

Grund eines Erweiterungsfaktorantrages für das Jah~ 2012 wie folgt abgeändert: 

Dem Antrag auf Anpassung der Erlösobergrenze ~emäß Anlage wird in Höhe der 

Anlage A4 stattgegeben. 

2.) Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Gründe 

1. . 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 1_5.06.2011 , eingegangen bei der Beschlusskam­

mer am 17..06.2011 , und mit Übermittlung des Erhebungsbogens über das Energiedatenpor­

. tal einen Antrag auf Anpassung der mit Beschluss BK9-07/851 vom 27.11 .2008 festgelegten 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV ge­

stellt. Die ursprünglich von der Antragstellerin beantragten Anpassungen ergeben sich al.,ls 

Anlage dieses Beschlusses. 

Der am 15.06.2011 über das Energiedatenportal der Bundesnetzagentur übermittelte Erhe­

bungsbogen liegt der Entscheidung zu Grunde. 

Mit Beschluss vom 10.11.2010, unter dem Aktenzeichen BK9-09/1003-E10, wurden die Wer­

te zur Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiterungs­

faktorantrages der Antragstellerin im Jahre 2010 für die Jahre 2011 und 2012 festgelegt. 

Durch diesen Beschluss wird die .vorstehende Entscheidung nur hinsi~htlich des Kalender­

jahres 2012 abgeändert. 

Die ·Beschlusskammer 9 hat den Antrag geprüft und der Antragstellerin u.a. mit Schreiben 

vom 20.02.2013 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Antragstellerin hat insbeson­

dere mit E-Mail vom 04.04.2013 Stellung genommen. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet die Antragstellerin ihren Sitz hat, wurde 

gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

2 



- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

II. 

Die Anpassung der Erlösobergrenzen der Antragstellerin für den Gasnetzzugang ergeht auf 

Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. 

§ 10 ARegV. Dem Antrag war im tenorierten Umfang stattzugeben. 

1. Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 EnWG die Landes- . 

regulierungsbehörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 

Satz 1 EnWG. 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land 

Niedersachsen gemäß ·dem dem „Verwa~tungsabkommen . über die Wahrnehmung 

bestimmter Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz" zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und dem Land Niedersachsen vom 25.10.2005 (Bekanntmachung: 

Niedersächsisches Ministerialblatt Nr. 44/2005, S. 945 f. vom 07.12.2005; in Kraft seit dem 

08.12.2005). 

2. Ermächtigungsgrundlage 

Die beantragten Anpassungen bedürfen gemäß § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 

§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ARegV der Festlegung durch die Regulierungsbehörde. Die Anpas­

sung. ist gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV festzulegen, soweit die beantrag­

ten Anpassungen den dort geregelten Anfor~erungen entsprechen. 

Die Regulierungsbehörde hat für die bestehende Regulierungsperiode 01 .01.2009 bis 

31.12.20_12 die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse der Antragstellerin aus den Netz­

entgelten (Erlösobergrenze) für jedes Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode ge­

mäß § 4 Abs. 1 ARegV nach Maßgabe der §§ 5 bis 16, 19, 22, 24 und 25 ARegV bestimmt. 

Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen erfolgte durch Festlegung nach 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers wird der anerkennungsfähige Erweiterungsfaktor (EF1) gemäß der in Anlage 2 

zu § 1OARegV enthaltenen Formel ermittelt. 

Für die Ebene der Gesamtheit aller Leitungsnetze unabhängig von Druckstufen (Gas) ist: 

1 F; ; - Fo ; 1 APi ; - APo ;
EF; Ehenei =1+- X max . . ;0 

. J + - X max ( . . ;0 J .1 2 ( Fo,; 2 A.fo,; 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

Für die Ebene der Gesamtheit aller Regelanlagen unabhängig von der Druckstufe (Gas) ist: 

L,.; -L0 ; 
EF,,Ebene i =1+max ' . ' ;O ( .

Lo . .·' . 

J 

Der Erweiterungsfaktor für das gesamte Netz ist der gewichtete Mittelwert über alle Netz­

ebenen. 

Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wird in die in der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen 

Regulierungsformel eingesetzt. Unberücksichtigt bleibt dabei die Anpassung der dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kosten gern. § 4 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs. 2 ARegV, da diese vo.m Netz­

betreiber anzupassen sind und nicht von der Regulierungsbehörde. 

EO t= KA dnb,t + (KA vnb,o +{1- Vt)·KAb.o)·( VPlt -PF tJ ·EF t +Ot+ {VKt-VKo). 
· VPlo 

Die Anpassung der Erlösobergrenze ergibt sich dann aus der Differenz der durch Beschluss 

BK9-07/851 vom 27.11.2008 festgelegten Erlösobergrenzen der Antragstellerin und der sich 

nunmehr unter Berücksichtigung des Erweiterungsfaktors ergebenden Erlösobergrenzen. 

Die f~stgelegten Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin 

in der ersten Regulierungsperiode der Anreizregulierung ergeben sich aus Anlage A4. Für 

die Antragstellerin werden folgende Anpassungen der . kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

festgelegt. Die Erlösobergrenze wird im Jahr 2012 um folgenden Betrag erhöht: 

Jahr 2012 

Die be.reits mit Beschluss vom 10.11.2010, unter dem Aktenzeichen BK9-09/1003-EX10, für 

das Jahr 2012 genehmigte Anpassung wird durch den vorgenannten Wert ersetzt und ist 

damit gegenstandslos. 

3. Anspruch auf Anpassung der Erlösobergrenze 

Die Antragstellerin hat dem Grunde nach einen Anspruch auf Anpassung der Erl.ösobergren­
' 

ze gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV. Sie hat die Anp?ssung trist- und form­

gerecht bea.ntragt und ihre Versorgungsaufgabe hat sich nachhaltig geändert. · 

3.1. Frist- und formgerechte Antragstellung 

Voraussetzung für die Anpassung de.r Erlösobergrenze aufgrund der Berücksichtigung eines 

· Erweiterungsfaktors ist die inhaltlich bestimmte, form- und fristgerechte Antragstellung durch 

den antragsberechtigten Netzbetreiber. 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

3.1.1. Antragsberechtigung 

Die Antragstellerin ist Verteilernetzbetreiber i.Jnd somit gemäß § 10 Abs·. 4 ARegV antragsbe­

rechtigt. 

3.1.2. Antragszeitpunkt 

Der Antrag auf Anpassung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV kann gern. 

§ 4 Abs. 4 Satz 2 ARegV zum 30.06. eines Kalenderjahres gestellt werden. 

3.1.3. Antragsform 

Der Antrag wurde von der Antragstellerin. formgerecht, schriftlich und elektronisch bei der 

Bundesnetzagentur eingereicht. Der zum Antrag gehörende Erhebungsbogen wurde unter 

Nutzung der aktuellen Version der von der Bundesnetzagentur zum Download bereitgestell­

ten XLS-Datei vollständig und formal richtig ausgefüllt übermittelt. Dem Antrag wurden die für 

die Prüfung des Antrages erforderlichen Unterlagen beigefügt. 

3.1.4~ Antragsgegenstand 

Gegenstand des An.trages auf Anpassung der Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweite­

rungsfaktors ist die Erhöhung der Erlösobergrenzen der Antragstellerin (siehe Beschluss 

BK9-07/851 vom 27.11.2008) um die Differenz zwischen diesen Erlösobergrenzen und den 

sich nunmehr unter Berücksichtigung des Erweiterungsfaktors ergebenden Erlösobergren­

zen. 

Die ursprünglich von der Antragstellerin beantragten Anpassungen und die von ihr dargeleg­

te Ermittlung des Erweiterungsfaktors ergeben sich aus Anlage 1 dieses Beschlusses. 

3.2. Nachhaltige Veränderungen der Versorgungsaufgabe 

Die Antragstellerin hat nachgewiesen, dass sich ihre Versorgungsaufgabe erheblich verän­

dert hat. Da sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jährlichen Gesamtkosten d.er An-. 

tragstellerin nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile um mindestens 
/ 

0,5 Prozent erhöht haben, § 10 Abs. 2 S. 3 ARegV. 

Die Beschlusskammer hat die in Tabellenblatt E „Kosten Erweiterungsmaßnahmen" be­

zeichneten Erweiterungsinvestitionen und deren erstmalige historische Anschaffungs- und 

Herstellungskosten bezogen auf das Anschaffungsjahr im Rahmen einer eigenen Prüfrech­

nung verwendet und die jährlichen Kosten der Erweiterungsinvestitionen ermittelt. 

Mit der vorliegenden Genehmigung ist keine Anerkennung der vom Netzbetreiber angege­

benen Kosten dem Grunde oder der Höhe nach verbunden; insoweit besteht auch keine Prä­

judizwirkung für nachf9lgende Prüfungen. 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

Eine nachhaltige Änderung der Versorgungsaufgabe liegt vor, wenn sich die in § 10 Abs. 2 

Satz 2 ARegV genannten Parameter dauerhaft und in erheblichem Umfang ändern. Bei le­

diglich temporärer Veränderung dieser Parameter liegt keine nachhaltige Veränderung der 

Versorgungsaufgabe vor. 

Von einer Änderung in erheblichem Umfang ist gern. § 10 Abs. 2 Satz 3 ARegV dann auszu­

gehen, wenn sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jährlichen Gesamtkosten des 

Netzbetreibers nach Abzug der dauerhaft· nicht beeinflussbaren Kostenanteile um mindes­

tens 0,5 Prozent erhöhen. 

Die Erheblichkeitsgrenze ist überschritten wenn: 

KAEW - KAEWdnb • l 00% ~ 0,5% 
GKzoo6 - KAdnb,2006 

/ 

KAEW bezeichnet die Summe der jährlichen Kosten der Erweiterungsinvestitionen, welche 

im Zeitraum zwischen dem Basisjahr (31.12.2006) und dem Antragszeitpunkt angefallen . . 

sind. Diese jährlichen Kosten sind nach den Vorgaben der GasNEV zu ermitteln. Die jährli­

chen Kosten der Erweiterungsinvestitionen werden für das Jahr der Aktivierung bestimmt. 

Hiervon sind die darin enthaltenen, nach § 11 Abs. 2 ARegV zu bestimmenden, dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kosten [KAEW dnb] abzuziehen.1 

Bei den jährlichen Gesamtkosten des Netzbetreibers [GK2006] i.S.d § 10 Abs. 2 Satz 3 ARegV 

handelt es sich um die Gesamtkosten im Basisjahr, die der Erlösobergrenze als Ausgangsni­

veau zu Grunde liegen. Hiervon sind die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten [KAdnb] im 

Basisjahr abzuziehen. Zu beachten ist, dass sowohl im Regelverfahren ·als auch im verein­

fachten Verfahren das Basisjahr 2006.ist. 

Die im Rahmen des Erweitungsfaktors zu berücksichtigenden Investitionsmaßnahmen um­

fassen lediglich Erweiterungsmaßnahmen. 

Darüber hinaus geltend gemachte Investitionen, die möglicherweise auch kostenwirksam 

werden, sind nicht berücksichtigungsfähig. Insbesondere Ersatz- und Umstrukturierungs­

maßnahmen erfülle~ nicht die Anforderungen des § 4 Abs. 4 Nr. t .i.V.m. § 10 ARegV, denn 

der Erweiterungsfaktor soll ausschließlich sicherstellen, dass Kosten für Erweiterungsinvesti­

tionen, die sich bei einer nachhaltigen Änderung der Versorgungsaufgabe des Netzbetrei­

bers im laufe der Regulierungsperiode ·ergeben, bei der Bestimmung der Erlösobergrenze 

berücksichtigt werden. 

Hierzu sind die Definitionen aus dem Erlösobergrenzenbescheid für die erste Anreizregulierungsperiode, Glie­
derungspunkt 3.2.2.1.2. (.Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile"), heranzuziehen. 

1 
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2 
Vgl. : Zieroth, Dieter, Investitionsplanung (1993), in Chmielewicz, Klaus; Schweitzer, Marcell (Hrsg.): Handwör­


terbuch des Rechnungswesens, Stuttgart, 3. Aufl . 1993, Sp. 970. · 

3 

Vgl. : Ebisch, Hellmuth; Gottschalk, Joachim (2001): Preise und Preisprüfungen bei öffentlichen Aufträgen, 

München, 7. Aufl. 2001, S. 479. 


- .enthält Betriebs- und Geschäfts~eheimnisse ­

Erweiterungsinvestitionen haben die Vergrößerung eines bestehenden oder die Schaffung 

eines neuen Leistungspotentials zum Ziel2, d.h. sie ermöglichen eine Kapazitätsausweitung.3 

Unter Erweiterungsinvestitionen sind somit Maßnahmen zu verstehen, die das bestehende 

·Netz vergrößern. Dabei beschränkt sich die Vergrößerung nicht allein auf die physikalische 

Netzlänge, sondern umfasst auch die Maßnahmen zur Schaffung von größerem Kapazitäts­

. volumen bzw. Transportmengenvolumen. 

Die Einordnung der Investitionen erfolgt anhand dieser Definitionen. Die Bezeichnung der 

einzelnen Investitionsmaßnahmen gibt Aufschluss über deren Verwendungszweck. Alle Be­

zeichnungen, die z.B. Erneuerungsmaßnahmen oder den Ersatz störanfälliger Kabel und 

Leitungen betreffen, sind aus dem Kostenblock auszusondern. 

Auch eine Berücksichtigung von Investitionsmaßnahmen für Biogaseinspeisung im Rahmen 

des Erweiterungsfaktors scheidet aus, da diese Maßnahmen über den Wälzungsmechanis­

mus des § 20b GasNEV erfasst werden. 

Im Rahmen der Ermittlung der Kosten für die Erweiterungsmaßnahmen kann die Antragst~l­

lerin OPEX und CAPEX ansetzen. 

Für die Betriebskosten (OPEX) gilt, dass pauschale Zuschläge anhand der Investitionssum­

me nicht zulässig sind . Vielmehr können nur nachweisbare Betriebskosten berücksichtigt 

werden. 

Die kalkulatorischen Kapitalkosten (CAPEX) der Erweiterungsmaßnahmen beinhalten Ab­

schreibungen, Eigen- und Fremdkapitalverzinsung für Anlagen im Bau und Sachanlagever­

mögen, die bis zum Antragszeitpunkt anfallen. 

Sofern eine Anlage im Bau bis zum Antragszeitpunkt noch nicht in Betrieb genommen wur­

de, kann nur die Veriinsung angesetzt werden . Aktiviertes Sachanlagevermögen wird mit 

den Kosten des auf die Aktivierung folgenden Jahres angesetzt. 

Zur vereinfachten Berechnung der Kapitalkosten der Erweiterungsinvestitionen ist es nach 

Auffassung der Beschlusskammer sachgerecht, einen wie folgt zu ermittelnden Mischzins­

satz anzusetzen: 

Zins gewichtet =Anteil EK [%] * EK-Zins [%] + (Anteil FK [%]-Anteil unverzinsliches FK [%]) 

* FK-Zins [%] +Anteil unverzinsliches FK [%] * 0% 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

Die Zinssätze und die prozentualen Anteile von Eigenkapital, Fremdkapital und Abzugskapi­

tal am betriebsnotwendigen Kapital ergeben sich hierbei aus dem Ausgangsniveau nach 

§ 6·ARegV. 

Der Eigenkapita!zinssatz des Ausgangsniveaus beträgt 9,29% für Neuanlagen und der 

Fremdkapitalzinssatz des Ausgangsniveaus beträgt 4,31 % für Gas und Strom. 

Die Verwendung der Zinssätze des Ausgangsniveaus ist vorliegend geboten, um den Auf­

wand der Ermittlung der Kosten zur Bestimmung der Erheblichkeitsgrenze im Rahmen des 

Erweiterungsfaktors zu reduzi.eren und ein einheitliches Vorgehen ·der Netzbetreiber zu ge­

währleisten. 

4. Höhe der Anpassungen der Erlösobergrenzen 

Die Höhe der.Anpassungen der Erlösobergrenzen ergibt sich aus Anlage A4. Der anerken­

nungsfähige Erweiterungsfaktor ergibt sich aus Anlage AS. 

4.1. Ermittlung des Erweiterungsfaktors 

Die Beschlusskammer ·hält auf Grund des Antrages der Antragstellerin einen Erweiterungs­

faktor in Höhe von für begründet. 

Der anerkennungsfähige Erweiterungsfaktor (EF1) wurde nach . der in Anlage 2 zu 

§ 10 ARegV enthalten'en Formel ermittelt. 

Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors hat die Antragstellerin die Parameter Fläche des ver­

sorgten Gebietes, Anzahl der Anschlusspunkte und Jahreshöchstlast und die Gewichtung 

gemäß Anlage A 1 angegeben. Die Beschlusskammer hat der Entscheidung die Parameter 

und die Gewichtung gemäß Anlage AS zu Grunde gelegt. Dieser Entscheidung liegen die 

folgenden Erwägungen zu ·Grunde. 

4.1.1. Parameter 

Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors sind gemäß Anlage 2 zu § 10 ARegV die Parameter 

Fläche des versorgten Gebietes (F), Anzahl der Anschlusspunkte (AP) und die Höhe der 

Last (L) im Basisjahr und im Jahr t der Regulierungsperiode heranzuziehen. 

Versorgte Fläche bezeichnet diejenige Fläche innerhalb des erschlossenen Gebiets, <!lie über 

das Gasversorgungsnetz versorgt wird .und auf der amtlichen Statistik zur Bodenfläche nach 

Art der tatsächlichen Nutzung der Statistischen Landesämter beruht. Als versorgte Fläche 

wird insoweit die bebaute F.läche ("Gebäude und Freiflächen (nur bebaute Fläche)"; Flä­

. chenschlüssel 100/200) sowie Straßen, Wege und Plätze (Flächenschlüssel S10/S20/S30) 

verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren Netzbetreibern versorgt, sind lediglich die 

entsprechenden Flächenanteile zu berücksichtigen und anzugeben. Die versorgte Fläche 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

entspricht somit dem Konzessionsgebiet abzüglich nicht versorgter Flächen wie bspw. Wäl­

der, Seen, Flüsse und nicht erschlossene Gebie~e. 

Ein Ausspeisepunkt ist ein Punkt, an dem Gas aus einem Netz eines Netzbetreibers an 

Letztverbraucher, nachgelagerte Netze (eigene und fremde) oder Weiterverteiler ausgespeist 

wird, zuzüglich der Netzpunkte zur Ausspeisung von Gas in Speicher, Hubs oder Misch- und 

Konversionsanlagen (vgl. dazu auch § 3 Nr. 1 b EnWG). 

Für die Zuordnung eines Ausspeisepunktes zum jeweiligen Druckbereich des Hoch-, Mittel­

ader Niederdrucks sind die eingangsseitigen Druckverhältnisse (in Gasflussrichtung vor .der 

Druckregelung) am jeweiligen Ausspeisepunkt maßgeblich. Hierbei sind wie im Effizienzver­

gleich nur die aktiven Ausspeisepunkte zu berücksichtigen. 

Die zeitgleiche Jahreshöchstlast ist die höchste zeitgleiche Summe der Leistungswerte aller 

Ausspeisungen aus einem Gasversorgungsnetz. Zur Ermittlung sind, soweit vorhanden, 

Messwerte heranzuziehen. Verfahren zur Bildung von Ersatzwerten sind zu dokumentieren. 

·4.1.1.1. Parameter im Basisjahr 

Das Kalenderjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, 

gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV als Basisjahr im Sinne dieser Verordnung. Als Basisjahr. 

für die erste Regulierungsperiode gilt gemäß § 6 Abs. 1 Satz 5 ARegV 2006. Für die Para­

meter im Basisjahr hat die Antragstellerin angegeben, die Parameterwerte zum Stand 

31.12.2006 mitgeteilt zu haben. Da diese Parameter bereits im Rahmen des Effizi.enzver­

gleichs vorgelegt wurden, waren keine weiteren Nachweise erforderlich. · 

Die Beschlusskammer hat die angegebenen Parameter in deni aus Anlage A5 ersichtlichen 

Umfang der Entscheidung zu Grunde gelegt. 

4.1.1.2. Parameter im Jahr t der Regulierungsperiode 

Für d.i~ Parameter im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode können nur Ist-Werte bis 

zum Zeitpunkt der Antragstellung (max. 30.06. des Antragsjahres) in Ansatz gebracht wer­

den. 

Die Antragstellerin hat ihrem · Antrag nur Ist-Werte bis zum Antragszeitpunkt vorgelegt und 

diese durch Vorlage von Schreiben / E-Mails vom 15.06.2011, 22.09.2011, 26.09.2011, 

27.09.2011 nachgewiesen. Die Beschlusskammer hat die Parameter in der aus Anlage A5 

ersichtlichen Höhe der Berechnung des Erweiterungsfaktors zu Grunde gelegt. 

§ 1 O Abs. 2 S. 2 ARegV bestimmt, dass eine nachhaltige Änderung der Versorgungsaufgabe 

vorliegt, wenn sich·die dort genannten Parameter im Antragszeitpunkt dauerhaft und in er:­

heblichem Umfang geändert haben. Für die Frage, ob eine nachhaltige Änderung der Ver­

sorgurigsaufgabe vorliegt, ist damit auf den Zeitpunkt des Antrages nach § 4 Abs. 4 Satz 1 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

Nr. 1 ARegV abzustellen. Die nachhaltigen Änderungen müssen zum 30.06.2011 bereits 

tatsächlich eingetreten sein. Der Ansatz von Planwerten ist für die Beurteilung von Änderun­

gen ausgeschlossen. 

4.1.2. Gewichtung 

Anlage 2 -zu § 10 ARegV sieht vor, dass sich der bei der Bestimmung der Erlösobergrenze 

zu berücksichtigende Erweiterungsfaktor für das gesamte Netz als gewichteter Mittelwert 

über alle Netzebenen, für die vorab jeweils ein eigener Faktor errechnet wird, ergibt. 

Die Netzebenen bestehen für Gas zum einen aus der Gesamtheit aller Leitungsnetze unab­

hängig von Druckstufen und zum anderen aus der Gesamtheit aller Regelanlagen unabhän­

gig von der Druckstufe. 

Im Gas sieht- es die Beschlusskammer für sachgerecht an, zur Gewichtung der Erweite­

rungsfaktorformel einen Restwerteschlüssel zu verwenden. Der Schlüssel ergibt sich durch 

den jeweiligen Anteil der dem Erlösobergrenzenbescheid ·zugrunde liegenden Restwerte der 

Leitungsnetze sowie der Regelanlagen an der Gesamtsumme der Restwerte für Leitungs­

netze und Regelanlagen. 

Unter die Ebene Leitungsnetz fallen die Anlagen der Anlagengruppe 

IV. Rohrleitungen/Hausanschlussleitungen, unter die Ebene Regelanlagen fallen die Anla­

gengruppen V. Mess-, Regel- und Zähleranlagen sowie VI. Fernwirkanlagen aus der Anlage 

1 der GasNEV. 

Geringfügige Abweichungen der von der Antragstellerin ermittelten und verwendeten Ge­

wichtung werden im Rahmen eines Intervalls von +/- 10% in Bezug auf die von der Be­

schlusskammer ermittelten Gewichtung akzeptiert. 

Die von der Antragstellerin verwendete Gewichtung entspricht der von der Beschlusskammer 

ermittelten Gewichtung bzw. liegt innerhalb des Intervalls von +/- 10% in Bezug auf die Ge­

wichtung der Beschlusskammer. 

4.2. Ermittlung der Anpassung 

Zur Bestimmung der. Höhe der Anpassungen der !<alenderjährlichen Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin hat die Beschlusskammer in einem ersten Schritt den anerkennungsfähigen 

Erweiterungsfaktor (EF1) gemäß der in Anlage 2 zu § f0 ARegV enthaltenen Formel ermittelt. 

Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wurde von der Beschlusskammer in einem zweiten 

Schritt in die in der in Anlage 1 iu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel eingesetzt. 

Dabei hat die Beschlusskammer die. Anpassungen der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos­

ten gern. § 4 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs. 2 ARegV nicht mit berücksichtigt, da diese von der An­

tragstellerin selbst anzupassen sind und nicht von der Beschlusskammer. Zwar obliegt die 
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4 Siehe www.destatis.de -7 Preise -7 Verbraucherpreisindizes -7 Tabellen -7 Verbraucherpreisindex . 
insgesamt und nach 12 Abteilungen -7 Verbraucherpreise -7 Jahresdurchschnitte -7 Indizes -7 Abtei­
lungen 01 bis 04 -7 Verbraucherpreisindex für Deutschland, 2005 =100, Spalte „Verbraucherpreisin­
dex insgesamt'. 

- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

Anpassung des VPI ebenfalls der Antragstellerin, die Beschlusskammer hat jedoch informa­

tionshalber den für das Jahr 2012 anzuwendenden VPI auf Basis des tatsächlichen Wertes 

(108,2 =VPI des Jahres 2010 gemäß Statistischem Bundesamt, Verbraucherpreisindex für 

Deutschland4 = anzusetzender VPI für das Jahr 2012) den B.erechnunge~ zu Grunde gelegt. 

In einem dritten Schritt hat die Beschlusskammer dann die Anpassung der Erlösobergrenze 

aus der Differenz zwischen den Erlösobergrenzen der Antragstellerin (siehe Beschluss BK9­

07/851) und den sich nunmehr unter Berücksichtigung des Erweiterungsfaktors ergebenden 

Erlösobergrenzen errechnet. Um diese Differenzwerte wurden abschließend die verbleiben­

den Erlösobergrenzen der restlichen Jahre der Regulierungsperiode erhöht. 

III. 

Zur Frage der Kostentragung nach§ 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung Be­

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetzagentur (Haus­

anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde inner­

halb der Frist bei dem Oberlandesgericht Celle (Hausanschrift: Schießplatz 2, 29221 Celle) 

eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 

Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 

der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung 

muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Auf­

hebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die 

Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen 

durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

Bonn, den 10.04.2013 

Vorsitzende.r Beisitzer 

NM
" Roland Naas 
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Beantragter Erweiterungsfaktor 

Leltun snetz Re elanlaaen 
~K~a~lk-u~la-t-or~is-c~h-e~R~e-s_tw_e_rt_e_d~e-s-A~u-s~a-n_s_n~iv_e_a_u_s~a-u~f~B~a-s~is~h~is~t-or~is-c~h-e-rA~K/~H~K.,.,....,.=-~1--,,...,..,.....,....~~--~~

Gewichtun in Prozent: 

Erweiterun sfaktor für die Parameter "Fläche" und "Auss eise unkte" : 
Erweiterun sfaktor für den Parameter "Jahreshöchstlast" : 

Gewichteteter Erweiterun sfaktor für das Netz: 

- -~- -~-· -~-,......,.i~~~, . . . , -..,,,~..,..,, 

·„ ... ·-.,.,. 

A1. Ausgangsdaten 10.4.2013 
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Parameterangaben 

1. Parameter: Basisjahr (Ist-Werte) 

1.1. Fläche des versorgten Gebietes: 

Versorate Fläche [km2 
] 

1.2. Anzahl der Ausspeisepunkte: 

Ausspeisepunkte 

Gesamtzahl 

davon an Letztverbraucher 

davon an fremde nachgelagerte Netze 

davon an eigene nachgelagerte Netze 

1.3. Jahreshöchstlast: 

Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen 

31 .12. 

ND 
< 100 mbar 

2006 

1 MD 
1 bis 1 bar 

1 [kWh/hl 
1:;;:~:~~0. 

Basisjahr 
2006 

1 HD 1 
1 >1 bar _J 

1 [m3/h] 1 
:)J. ,„..„:.:-:.·,::, 

A1. Ausgangsdaten 10.4:2013 
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III. Parameter Jahr t der Regulierungsperiode: Ist-Werte bis maximal Antragszeitpunkt 
Antragsdatum

LL. :stA2f2o:to::" '.;':I 

111.1. Fläche des versorgten Gebietes: 

·Datum 
• .:- „_: •••..,. 

Verson:ite Fäche lkm21 	 .. .. ·~ 

111.2. Anzahl der Ausspeisepunkte: 
Datum 

ND MD 1 HD 1Ausspeisepunkte 
bis 1 bar >1 bar 1< 100 mbar 1 

~---"----! 
Gesamtzahl 

davon an Letztverbraucher '.~- :-<;h~-~~\:·: „-~~::· -~J 
:_.-~ ..,:· ~ ~„).:.~::;~;~davon an fremde nachgelagerte Netze 

L~~-~:~~: .. '\_ -- '.;'.'.::~:davon an eigene nachgelegerte Netze 

111.3. 	 Jahreshöchstlast: 

Datum rkWh/hl 1 rm3/h1 1 
..... „r·~-

Zeitaleiche Jahreshöchstlast aller Aussoeisunaen 	 ·: ., .„ .„ .„„„ 

A1. Ausgangsdaten 	 10.4.2013 
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A2. Erheblichkeitsprüfung 10.4.2013 

Diese Anlage ist nicht belegt. 
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A3. Kostenpr. Erweiterungsm. 10.4.2013 

Diese Anlage ist nicht belegt. 
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Anpassung der Erlösobernrenze 

1. AnDHauna d.r Erlösahllrar.nze 
Jahr · G•nehmlgt• Buntl'llgta Anpasaung Dun:h BNetzA 

Anp111unii der . : dir Erh51obefG1'11nza' berechnete Anpassung 
Ef1oloberg111nze n•ch unter B•rOcblchtlgung dtf ErlOiobetgren.ze. . · ·: §.4 ~. 4 siltZ ·1 d111niAntra9 . unter Btf1Jckllchtlgun0 

ARegV.· · angagebenen . ·'der Im Aiitriig 
Erweiterung1faktor1 	 eng.i;abanen 


· P.•rameterUnd · 

Gawichtu~1f 

..• Eo,~ 

2012 

2. ErUS1ahllra„nz• vor Antrea auf Erw.lt•runa•f•ktar 
2.1 Berec:hnuna der Er1ösabllrarenze 

Jahr · 	 " Erl01ob1rgrenze nach.~·P1rtodenDbergraffand1 . OauethfMlcht ·. . Vorobergahand nicht ·' 811lnflu11bartr Verbt11ucherprels-g11.rntlndl>f'nach § 8 . · Verbr1uc~e!'Prel1g•Hmllnd1DC-dH Gsn1r1ll•r sektoralar E~t1rung1f11Ctor 


..•: · f '4:AR9gV : SAbald .~ · · -~ 3•~ beei"nnUntilre Ko1t1n -.: bMintlü&1b1re'Koiten .Ko1t9n11iter1 nach~§ . {1 ·• Satz2ARe9V • · stat1itr1ehi:'n eÜndtiamln tQr.Cfai :Pr0duktlvltltlfakto'f . nach , .10":.b.R~V
. 1	 ~-~.omAb•
11 1 Uß'I. 1 "" näch §.11A!i1: 2 . iiach.§ 11.'Äba. 3 Ab1; 4'ARegV B1ll~)iihrn.Ch.§ .8:A.b1. 1 ARegV· " n·aCt1§ 0 ÄReg~ 


Afl.ogV Afl.egV ' - ·AAegV . 


0Ei>,.• 	 KAb,i.) · "IVPIO ·Pft) . ,._ .. „EFI +.NZiJ. .„ 

2012 

1 

3. Erlösobllrarenz• Inkl. be1ehl9d•n•m Enwlterunasfaktor 
3.1 Ber.chnuna der ErtO.Oberaranze 

~·h~~~··;!;·.;. Ert~1o§_b4~!::v~ ntch ·· "g~g!omgrelf!·" . b•o"re n· .yorDb~rg•hel'.l.d nl~t · . -. -:- Beein1'1u11b~rer · • Vtrbraucherprtla;gtsamtl~~u ~ach § e - · ylf'br11uch1rpre;,1g•11nrtlnd~ Erweiterunglfaktor Zu-. und Ab1chllg1 auf Hlr11fall naci'I § 4 Sonstiges 
. """- _„ ~ 

.34 _,1111„. u.1 b"!nft~11b11"1,~mten Kostll!l•~tll nach§ 11- S~2„ARigV ·· .• :~ Sta~~ti.ichen ~ulidntmln ~rdl• :~ PioduldMtltifaktor - naCh § 10.ARegy .die Eito1ober-iirin!i:,: AbSr'.4'Nf;-2-ÄRegV 

At?i:~1FWtl\bS! 11 - :. n.~h.~~11:vAb1. 3 :. ~..4 ~agV ·~·: .. ..:.·. ' B.~.•I•! .•.ch·§·~ ~- 1 ARagV _ 111ch §~~ Qu11itl\1al1miml nach 

Ps'a"ld9"l~~Dn .~ oe b_:?.!'t1m, ~Kl~~.· -	 ~" • · ·. Genl(9lltr,uldoraler ," 

nliCh § 11.Abs: 2 .. .•, hrJl ARiQV 
" AAegVo .._. Al!'egV ~-. . ; ,119 '~-iiV ·~." 

„. 	 1 "- ....· 
0. ,.,EO,.:-.;·',;· „ (!1),"PS, . , ••. t(.~vn~,o. KAb,t) „ 	 './VP.10 .-Pft)· • EF, . 

2012 

1 

. '·~~ -· 
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Bestimmung des Erweiterungsfaktors 

Angaben der 
Ergebnis der Prüfung Antragstellerin gern. Antrag 


Grundlagen für die Bestimmung des Erweiterungsfaktors 


Beantragte Werte 

Antragstellerin 


Daten im Basisjahr 2006 
Stand: 31.12.2006 

F 0 Fläche des versorgten Gebietes im Basisjahr [km 2 ] 

AP 0 - Anzahl der Ausspeisepunkte im Basisjahr [Anzahl] 

L o - Höhe der Last im Basisjahr [m 3 /h] 
Ist-Daten Antragszeitpunkt im Jahr t 
Antra sdatum: 31 .12.2010 
F 1 Fläche des versorgten Gebietes im Jahr t [km 2 

] 

AP t - Anzahl der Ausspeisepunkte im Jahr t [Anzahl] 

Lt - Höhe der Last im Jahr t [m 3 /h] 

GewLeltungsnetze - Leitungsnetz unabhängig von der Druckstufe 

GewRegelanlagen - Regelanlagen unabhängig von der Druckstufe 

Erweiterungsfaktor für die Ebene Leitungsnetze 

EF t, Lenungsnetze = 1 + 1 I 2 * max (( F t - F o ) I F o ;O) +. 1 I 2 * max ( ( AP1 - AP o ) I AP o ; 0) 

Erweiterungsfaktor für die Ebene Regelanlagen 

EF I, Rogolanlagon =1 + max ( ( L 1 - L 0 ) / L 0 ; 0) 

Gewichteter Erweiterungsfaktor für das Netz 

EF t =EF t, Lellungsnetze * Gew Lellungsnetze + EF t, Rege/anlagen * GewRege/anlagen 

A5. Bestimmung Erweiterungsf. 10.4.2013 
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A6. Ermittlung Gewichtung 10.4.2013 

Diese Anlage ist nicht belegt. 
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